
 
 Der Umweltausschuss kam nach Diskussion zu dem Ergebnis, dass er keinesfalls in die 

Geschäftsangelegenheiten der Kreisgesellschaften eingreifen wolle. 
Die Verwaltung und die RSAG wurden gebeten, die Anträge bei ihren Prüfungen zu 
berücksichtigen. 

 
 


